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1. Stellungnahmen der Öffentlichkeit mit Anregungen 
 

Es sind keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen. 
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2. Stellungnahmen von Behörden und Träger öffentlicher Belange ohne  Anregungen 
 

2.1. Hessisches Forstamt Nidda, Fax vom 16.02.2015 

2.2. Gemeinde Schöneck, Schreiben vom 17.02.2015 

2.3. Amt für Bodenmanagement, Schreiben vom 07.03.2014 

2.4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, E-Mail vom 19.02.2015 

2.5. RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, E-Mail vom 04.03.2015 

2.6. Fraport AG, Schreiben vom 24.02.2015 

2.7. Stadt Frankfurt am Main, Schreiben vom 09.03.2015 

2.8. Deutsche Bahn AG, Schreiben vom 06.03.2015 

2.9. Stadt Friedrichsdorf, Schreiben vom 05.03.2015 

2.10. Stadt Karben - Ausländerbeirat, E-Mail vom 13.03.2015 

2.11. Stadt Nidderau, Schreiben vom 02.04.2015 
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3.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird kein Widerspruch eingelegt unter den Bedingun-
gen, dass keine jüdischen Friedhöfe in den Bebauungs-
plan einbezogen sind und dass später anfallende Erschlie-
ßungskosten für jüdische Friedhöfe nicht in Rechnung ge-
stellt werden. 
Im Plangebiet sind keine jüdischen Friedhöfe oder Begräb-
nisstätten vorhanden. Auch sind keine Flächen für Fried-
höfe ausgewiesen. Evt. Erschließungskosten fallen nur für 
Grundstückskäufer/-inhaber innerhalb des Plangebietes 
an. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Der Hinweis zu der Entstehung von Erschließungskosten 
ist zur Kenntnis zu nehmen. 
Es wird kein jüdischer Friedhof von der Planung berührt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Umwandlung einer 
Friedhofsfläche in Bauland die schriftliche Zustimmung er-
fordert. 
Der o. g. Fall tritt bei der vorliegenden Planung nicht ein. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass keine durch Bebauungs-
pläne verursachten Kosten oder sonstige finanzielle Ver-
pflichtungen übernommen werden können. 
Durch die Bebauungsplanung entstehen keine Kosten für 
den Absender. Die Hinweise sind zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. 
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3.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet mit Grä-
bern aus der merowinger Zeit zu rechnen sei. 
Durch die Bebauung könnten Bodendenkmäler zerstört 
werden. Deshalb sei eine vorbereitende archäologische 
Untersuchung erforderlich, deren Kosten vom Planbetrei-
ber zu tragen seien. 
Als erste Maßnahme sei ein Prospektionsschnitt durchzu-
führen und ggf. leiteten sich daraus weitere Untersuchun-
gen ab. 
Der Forderung nach Durchführung einer vorbereitenden 
Untersuchung wird entsprochen. Eine Fachfirma wurde 
bereits beauftragt. Nach Abstimmung mit der Denkmal-
schutzbehörde wird eine geophysikalische Untersuchung 
durchgeführt, vrsl. in der 34. KW 2015. 
 
Es wird auf eine Liste mit Grabungs- und Prospektionsfir-
men, die in Hessen zugelassen sind, hingewiesen. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Der Hinweis, dass die Abteilung für Bau- und Kunstdenk-
malpflege ggf. gesondert Stellung nehmen wird, ist zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Forderung wird entspro-
chen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
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3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Es werden grundsätzliche Forderungen mitgeteilt. 
 
Zu 1-5: 
Die genannten Punkte sind nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung, sondern der nachgeordneten Er-
schließungs-/Ausführungsplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Forderungen können nicht 
im Zuge der Bebauungsplanung 
berücksichtigt werden. 
Sie werden zur Kenntnis genom-
men. 
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3.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunalhygiene 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Archäologische Denkmalpflege 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Randbereich des 
Plangebiets ein frühmittelalterliches Gräberfeld doku-
mentiert ist, dessen genaue Ausdehnung nicht bekannt 
sei. Durch die Bebauung könnten Bodendenkmäler 
zerstört werden. Deshalb sei eine vorbereitende archä-
ologische Untersuchung erforderlich, deren Kosten 
vom Planbetreiber zu tragen seien. 
Von deren Ergebnis sei abhängig, ob weitere Untersu-
chungen erforderlich werden. 
Der Forderung nach Durchführung einer vorbereiten-
den Untersuchung wird entsprochen. Eine Fachfirma 
wurde bereits beauftragt. Nach Abstimmung mit der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Forderung wird entspro-
chen. 
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Denkmalschutzbehörde wird eine geophysikalische 
Untersuchung durchgeführt, vrsl. in der 34. KW 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Zur Einhaltung der arten- und naturschutzrechtlichen 
Bestimmungen wird angeregt, folgende Punkte in die 
Planung aufzunehmen: 
- Erstellen einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
(Bilanz, Text, Plan) 
- Bestandsaufnahme der Flora und Fauna 
- Darstellung evt. Artenschutzmaßnahmen 
- Aussagen zur Streuobstwiese 
Die genannten Punkte sind, wie in der Begründung 
zum Bebauungsplan angeführt, zum nächsten Verfah-
rensschritt abzuarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die artenschutzrecht-
lichen Aspekte nicht der Abwägung unterliegen. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Wasser- und Bodenschutz 
Es werden keine grundsätzlichen Bedenken geäußert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Es wird angeregt, die Aussagen zum Heilquellen-
schutzbezirk in Kap. 1.4.2 der Begründung zu konkre-
tisieren und einen entsprechenden Hinweis aufzuneh-
men. 
Der Anregung ist zu folgen. 
 
Landwirtschaft 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
1. Es wird angeregt, für ggf. geplante Ausgleichsmaß-
nahmen keine ackerbaulich genutzten Flächen in An-
spruch zu nehmen. 
Das Biotopwertdefizit wird über das Ökokonto der Stadt 
ausgeglichen. Die Aktivierung der Punkte erfolgte aus 
Stilllegung von Waldflächen. 
Der Anregung ist zu folgen. 
 
2. Es wird angeregt, bestimmte Pflanzenarten aus der 
Pflanzliste zu streichen. 
Der Anregung ist zu folgen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass laut HessNRG an der 
östlichen Grenze des Plangebiets, zum bewirtschafte-
ten Acker hin, ein Zaun nur im Abstand von 0,50 m er-
richtet werden darf. 
Die Regelung wird in den Bebauungsplan nachrichtlich 
übernommen. 
 
Bauordnung 
Grundsätzliche Bedenken werden keine geäußert. 
 
Es wird empfohlen, nähere Festsetzungen zu Staffel-
geschossen zu treffen. 
Der Empfehlung ist zu folgen. 
 
Es wird empfohlen, neben der Verkehrs-/Sportlärmbe-
lastung auch die Emissionen durch die angrenzende 
Landwirtschaft zu betrachten. 

Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
Dem Hinweis wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Empfehlung wird gefolgt. 
 
 
 
Der Anregung wird nicht ent-
sprochen. 
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Die schalltechnische Untersuchung des Sport- und 
Freizeitlärms wird über den B-Plan Nr. 215 „Sportanla-
gen Waldhohl“ abgearbeitet.  
Der Straßenlärm stellt für das Wohngebiet keine Beein-
trächtigung dar, weil die jetzige Kreisstraße zur Ge-
meindestraße abgestuft wird und damit eine Halbie-
rung des Verkehrsaufkommens einhergeht. 
Landwirtschaftliche Emissionen treten zeitlich sehr be-
grenzt auf und bedürfen daher auch keiner separaten 
Untersuchung. 
Entlang des Ackers an der östlichen Plangrenze wird 
ein Streifen, der mit Gebüschen/Bäumen anzupflanzen 
ist, festgesetzt. Diese Bepflanzung vermindert den Ein-
trag von Staub, der evt. durch die landwirtschaftliche 
Nutzung aufgewirbelt wird, in das Plangebiet. 
Somit sind im Rahmen dieses B-Plan-Verfahrens keine 
weitergehenden Untersuchungen von Emissionen not-
wendig. Der Anregung wird daher nicht entsprochen. 
 
Denkmalschutz 
Es werden keine Belange berührt. 
 
Brandschutz 
1. Löschwasserversorgung 
Der erforderliche Löschwasserbedarf wird dargelegt 
und soll berücksichtigt werden. 
Die Planung der Wasserversorgung für das Gebiet ist 
noch nicht abgeschlossen und wird bis zum Satzungs-
beschluss konkretisiert. 
 
2. Hydranten und 3. Sonstige Maßnahmen 
Die Ausführung der Hydranten und der Straßen wird 
dargelegt. 
Die Planung der Hydranten und die Straßenbefesti-
gung ist Sache der späteren Erschließungsplanung. 
Die Hinweise sind zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird im Zuge des 
Verfahrens berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. 
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3.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezüglich der Planunterlagen bestehen keine Bedenken. 
 
Es werden Vorschläge gegeben, die aus kriminalpräventiver 
Sicht bei der Planung berücksichtigt werden sollten. 
 
 
Zu Punkt 1.1 - 1.9 
Die Vorschläge aus kriminalpräventiver Sicht für die Entwicklung 
eines Wohngebietes, sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Sie sind in den nachgeordneten Planungs- und Genehmigungs-
verfahren sowie Fachplanungen, z. B. bei der Baugenehmigung, 
der Freiflächen- und Erschließungsplanung, relevant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorschläge sind auf Ebene 
der Bauleitplanung nicht zu be-
rücksichtigen. 
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2. 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Stellungnahme 
um allgemeine Vorschläge für die weitere Planung handelt. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
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3.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich bestehen keine Einwände gegenüber 
dem Bebauungsplan. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich bereits Ver-
sorgungsleitungen in der Fläche befinden, deren 
Bestand und Betrieb zu gewährleisten seien. Sollte 
eine Erdgaserschließung vorgesehen werden, wird 
um Kontaktaufnahme gebeten. 
Für alle Baumaßnahmen sei die NRM einzuhalten. 
Es wurden Bestandspläne angefordert. Es befindet 
sich eine Gasleitung im Geltungsbereich (Waldhohl-
weg), die nachrichtlich übernommen wird. 
Die Hinweise zum Schutz der Leitungen sind bei der 
Erschließungs-/Ausführungsplanung zu beachten 
und werden in den B-Plan aufgenommen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. 
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3.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalplanung 
Grundsätzliche Bedenken werden nicht erhoben. Die 
Planung entspräche den Darstellungen des RPS/Reg-
FNP 2010. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Bezüglich der Dichtevorgaben wird darauf hingewiesen, 
dass die Festsetzungen des B-Plans so eindeutig for-
muliert sein sollten, dass die Einhaltung der Zielvorga-
ben sichergestellt ist. 
Um die Dichtewerte einzuhalten, werden die Zahl der 
Wohneinheiten pro Gebäude sowie minimale und maxi-
male Grundstücksgrößen festgesetzt. 
Dem Hinweis ist zu folgen. 
 
Naturschutz 
Es wird auf die Stellungnahme der Unteren Natur-
schutzbehörde (UNB) verwiesen. Schutzgebiete seien 
nicht betroffen. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Grundwasserschutz/Wasserversorgung 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet im 
Oberhessischen Heilquellenschutzbezirk liege. 
Dieser Umstand ist in den Bebauungsplanunterlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
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berücksichtigt. Eine Abstimmung mit der Unteren Was-
serbehörde erfolgte bereits: Eine Auswirkung für nor-
male Wohnbebauung, die nicht mehr als 5 m tief in den 
Boden eingreift, hat die Schutzzone nicht. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein konkreter Was-
serbedarfsnachweis und dessen Deckung noch vorzu-
legen sind. 
Die Planung der Wasserversorgung für das Gebiet ist 
noch nicht abgeschlossen und wird bis zum Satzungs-
beschluss konkretisiert. 
 
Es wird angeregt, die Regenwasserbewirtschaftung auf 
Regenwassernutzungsanlagen zu überprüfen. Die 
Grundwasserneubildung soll gefördert werden. 
Der Anregung ist zu folgen. 
 
Kommunales Abwasser 
Grundlegende Bedenken bestehen nicht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet in der 
SMUSI für das Einzugsgebiet der Kläranlage Karben als 
Trenngebiet berücksichtigt sei. Die Entwässerungspla-
nung solle frühzeitig abgestimmt werden. 
Die Hinweise sind zur Kenntnis zu nehmen. Die Entwäs-
serungsplanung wird zum nächsten Verfahrensschritt 
konkretisiert. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Abwasser von der 
Person, bei der es anfällt, zu verwerten sei. 
Der Umgang mit Niederschlagswasser gem. WHG ist 
bereits nachrichtlich übernommen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Einleitung von Ab-
wasser in ein Oberflächengewässer oder in das Grund-
wasser erlaubnispflichtig sei. Eine Veränderung des 
Einzugsgebietes einer erlaubten Einleitung bedürfe ei-
ner Änderungserlaubnis. 
Die Aussage ist in der nachrichtlichen Übernahme des 

 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird im Zuge des 
Verfahrens entsprochen. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird bereits ent-
sprochen. 
 
 
 
Dem Hinweis wird entsprochen. 
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§ 55 WHG (Regenwasserbewirtschaftung) enthalten.  
 
Bodenschutz West 
1. Nachsorgender Bodenschutz 
Es wird angeregt, zum Vorliegen von Altlasten o. ä. eine 
weitere Recherche auf Stadtebene durchzuführen. 
Der Anregung ist zu folgen. 
Die mittlerweile durchgeführte Recherche ergab, dass 
keine Altlasten o. ä. im Plangebiet vorhanden sind. 
 
Der Fachbehörde des Regierungspräsidiums sind nach 
aktuell verfügbarem Kenntnisstand keine schädlichen 
Bodenveränderungen o. ä. im Plangebiet bekannt. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Der Hinweis im Bebauungsplan zu Altlasten wird akzep-
tiert. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
2. Vorsorgender Bodenschutz 
Bei der Planung sei die Bodenschutzklausel  zu berück-
sichtigen. Es sei zu prüfen, ob die Flächeninanspruch-
nahme durch Maßnahmen der Innenentwicklung ver-
mieden oder vermindert werden kann. In der Umwelt-
prüfung sei das Schutzgut Boden zu betrachten. Zur Be-
arbeitung sei die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von 
Bodenschutzbelangen in der Bauleitplanung zu berück-
sichtigen. 
Der Umweltbericht, inklusive der Bodenschutz-Belange, 
wird zum nächsten Verfahrensschritt erstellt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
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Immissionsschutz 
Die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets wird 
als kritisch angesehen. In unmittelbarer Nachbarschaft 
liege das „Sportstadion an der Waldhohl“. Die Erstellung 
eines Schallgutachtens zur Untersuchung der Lärmim-
missionen durch den Straßenverkehr und des Stadion-
betriebs sei unbedingt erforderlich. 
Die schalltechnische Untersuchung des Sport- und Frei-
zeitlärms wird über den B-Plan Nr. 215 „Sportanlagen 
Waldhohl“ abgearbeitet.  
Der Straßenlärm wird für das Wohngebiet keine Beein-
trächtigung darstellen, weil die jetzige Kreisstraße zur 
Gemeindestraße abgestuft wird und damit eine Halbie-
rung des Verkehrsaufkommens einhergeht. 
Die Bedenken sind daher zurückzuweisen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich östlich des Vor-
habens eine Reitanlage mit Reitplatz befindet. Ggf. 
müsse in dem geplanten Wohngebiet bei Ostwind mit 
Staubbelästigungen ausgehend von dem Außenreit-
platz gerechnet werden. 
Der Reitplatz wird bewässert, wodurch mögliche Stau-
bemissionen verringert werden. Außerdem wird entlang 
des Ackers an der östlichen Plangrenze ein Streifen, der 
mit Gebüschen/Bäumen anzupflanzen ist, festgesetzt. 
Diese Bepflanzung vermindert den Eintrag von Staub, 
der evt. durch die landwirtschaftliche Nutzung oder die 
Reitanlage aufgewirbelt wird, in das Plangebiet. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet ggf. 
durch mögliche Lichtbelästigungen ausgehend von der 
Flutlichtanlage des Stadionbetriebes beeinträchtigt 
würde. 
Die von der Sportanlage ausgehenden Emissionen wer-
den über den B-Plan Nr. 215 „Sportanlagen Waldhohl“ 
abgearbeitet.  
 

 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Bergaufsicht  
Es werden Aussagen zur Rohstoffsicherung, Betrieben 
sowie dem Gefährdungspotenzial aus früheren Tätig-
keiten gemacht. Es bestünde die Möglichkeit einer CO2-
Ausgasung bei Aushubarbeiten. 
Den Hinweisen ist näher nachzugehen. Sie werden zu-
nächst zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Dem Vorhaben stünden keine Sachverhalte entgegen. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Kampfmittelräumdienst 
Der Kampfmittelräumdienst wurde nicht beteiligt. 
Eine Untersuchung des Gebiets auf mögliche Kampf-
mittel wird im Zuge der denkmalschutzrechtlich erfor-
derlichen Untersuchung durchgeführt.  
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Planungsrechtliche Prüfung 
Eine planungsrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

 
Den Hinweisen wird näher nach-
gegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
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3.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Es wird angeregt, dass die Verkehrsführung zur Sportanlage 
Waldhohl über den Feldweg östlich des Plangebiets geführt wird. 
Die Verkehrsführung zur Sportanlage wird durch den vorliegen-
den Bebauungsplan nicht geändert. Für die Bewohner des neuen 
Gebiets wird ein direkter Anschluss an den Waldhohlweg herge-
stellt. Es wird also durch das Neubaugebiet kein zusätzlicher Ver-
kehr zur Sportanlage über Groß-Karben ausgelöst.  
Eventuell zunehmender Verkehr durch die Erweiterung des 
Sportplatzes ist nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungs-
plans. Dieser ist bei der Planung der Erweiterung zu berücksich-
tigen. Bei der Überlegung eines evt. Ausbaus des Feldwegs sind 
die Kosten und der Nutzen dieser Maßnahme gegenüberzustel-
len. 
Der Anregung ist in diesem B-Plan-Verfahren nicht zu entspre-
chen. 
 
2. 
Bei der Planung seien die zulässigen Lärmgrenzwerte zu beach-
ten, um den Betrieb der Sportanlage nicht zu gefährden. Ggf. sei 
ein Lärmgutachten zu erstellen. 
Die schalltechnische Untersuchung des Sport- und Freizeitlärms 
wird über den B-Plan Nr. 215 „Sportanlagen Waldhohl“ abgear-
beitet. Die Sportanlagen werden so geplant, dass die beiden Nut-
zungen miteinander verträglich sind. 
Die Bedenken sind zurückzuweisen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht ent-
sprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 
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3.9 

 

1.1 Veranlassung und Planziel  
Es wird bedauert, dass durch die geplante Baumaßnahme bisher 
landwirtschaftlich genutzter Boden verbraucht sowie wertvoller 
Streuobstbestand zerstört würde. Zudem würde wieder außerhalb 
der bisherigen Stadtfläche Bauland entwickelt. Es wäre stattdes-
sen sinnvoller ein Leerstandskataster zu erstellen, um Lücken 
(zwischen den Stadtteilen) zu schließen. 
Der vorliegende Bebauungsplan entspricht den Darstellungen des 
RegFNP und somit der übergeordneten Planung. 
Ein Baulückenkataster wird derzeit erstellt, jedoch ist absehbar, 
dass geeignete öffentliche Flächen zur Generierung der hier ge-
planten Anzahl an neuer Wohnungen im Innenbereich nicht zur 
Verfügung stehen. 
Die Bedenken sind daher zurückzuweisen. 
 
Es wird ausgeführt, dass im weiteren Verfahren eine Umweltprü-
fung erwartet wird. Es wäre u. a. eine Belastung der Wohnsitua-
tion durch die angrenzenden Straßen und Nutzungen sowie der 
Sportanlage zu erwarten. 
Der Umweltbericht wird zum nächsten Verfahrensschritt erstellt.  
Die schalltechnische Untersuchung des Sport- und Freizeitlärms 
wird über den B-Plan Nr. 215 „Sportanlagen Waldhohl“ abgear-
beitet.  
Der Straßenlärm wird für das Wohngebiet keine Beeinträchtigung 
darstellen, weil die jetzige Kreisstraße zur Gemeindestraße abge-
stuft wird und damit eine Halbierung des Verkehrsaufkommens 
einhergeht. 
Landwirtschaftliche Emissionen treten zeitlich sehr begrenzt auf 
und bedürfen daher auch keiner separaten Untersuchung. 
Entlang des Ackers an der östlichen Plangrenze wird ein Streifen, 
der mit Gebüschen/Bäumen anzupflanzen ist, festgesetzt. Diese 
Bepflanzung vermindert den Eintrag von Staub, der evt. durch die 
landwirtschaftliche Nutzung aufgewirbelt wird, in das Plangebiet. 
Somit sind im Rahmen dieses B-Plan-Verfahrens keine weiterge-
henden Untersuchungen von Emissionen notwendig.  
Die Ausführungen werden im Umweltbericht dargelegt. Der Anre-
gung wird daher entsprochen. 

 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
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1.3 Räumliche Lage und Geltungsbereich  
Es wird gefordert, die Planfläche auf das Vorkommen bestimmter 
Arten zu untersuchen. 
Ein biologisches Gutachten wird zum nächsten Verfahrensschritt 
erstellt. 
Der Anregung ist zu folgen. 
 
2.1. Flächennutzungen  
Es wird der Erhalt der gesamten Fläche des Hochzeitshains ge-
fordert.  
Es ist nur ein geringer Teil des Hochzeitshains betroffen, der im 
Plangebiet liegt und nicht erhalten werden kann (ca. 8 Bäume). 
Die restliche Fläche bleibt unverändert. Die gesamte Streuobst-
fläche wurde an einen Getränkehersteller verpachtet, da sich um 
die Bäume größtenteils nicht gekümmert wurde.  
Die Bedenken sind daher zurückzuweisen. 
 
Außerdem sei zu überprüfen, ob für das Grundstück nicht Öko-
punkte ausgewiesen werden. 
Für den Bebauungsplan wird eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-
rung nach der Kompensationsverordnung erstellt, die Teilfläche 
des Hochzeitshains wird Bestandteil sein.  
 
Die Planung der Einfahrt wird hinterfragt. 
Die Konkretisierung der Straßenplanung erfolgt zum nächsten 
Verfahrensschritt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im nordwestlichen Hangbereich 
in der Vergangenheit bei Starkregenereignissen Abschwemmun-
gen zu verzeichnen waren. Das Gelände sollte durch Gehölz-
säume befestigt werden und nicht durch eine Straße der Erosion 
zusätzlichen Raum geben. 
Zu den angesprochenen Abschwemmungen kam es durch Was-
ser, das aus südöstlicher Richtung zum Hang hinfloss. Durch die 
geplante Wohnbebauung im Plangebiet und der Lärmschutzanla-
gen am Sportplatz (B-Plan Nr. 215 „Sportanlage Waldhohl“) wird 
ein Fließen des Wassers zum Hang verhindert. Zudem wird am 
östlichen Rand des Plangebiets ein Streifen festgesetzt, der zu 

 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 
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bepflanzen ist. Die innere verkehrliche Erschließung ist bereits mi-
nimal gehalten. 
Die Bedenken sind daher zurückzuweisen. 
  
Es wird ausgeführt, dass die Festlegung der Bruttowohnbauland-
fläche nicht als angemessen erscheine. Es könne keinesfalls von 
einer Verstädterung der Besiedlung gesprochen werden. 
Die Dichtevorgabe der Regionalplanung ist als Ziel formuliert und 
daher für die Bauleitplanung verbindlich. Der Dichtewert kann nur 
in Ausnahmefällen unterschritten werden.  
Die Dichtewerte teilen sich in vier Siedlungstypen ein: 1) im länd-
lichen Siedlungstyp 25 bis 40 WE/ha, 2) in verstädterter Besied-
lung und ihrer Umgebung 35 bis 50 WE/ha, 3) im Einzugsbereich 
vorhandener oder geplanter S- und U-Bahn-Haltepunkte 45 bis 60 
WE/ha, 4) im Großstadtbereich mindestens 60 Wohneinheiten je 
ha. Die Stadt Karben liegt nicht im Ländlichen Raum und die Be-
bauung in Groß-Karben entspricht nicht überwiegend ländlichen 
Baustrukturen (z. B. Hofhaus). Das Plangebiet ist daher 2) zuzu-
ordnen.  
Die Bedenken können daher zurückgewiesen werden. 
 
Es wird gefordert, ein faunistisches Gutachten zu erstellen. Es 
seien umfangreiche Bestandsaufnahmen durchzuführen und es 
wird angenommen, dass CEF-Maßnahmen notwendig werden. 
Eine Untersuchung der Fauna und Flora erfolgte im Frühjahr 
2015. Im Bebauungsplan werden Vermeidungs- und Kompensa-
tionsmaßnahmen festgesetzt. 
Der Anregung ist zu entsprechen. 
 
Die klimatische Bedeutung des Plangebiets solle nicht unbeachtet 
bleiben. 
Das Thema „Klima“ wird im Umweltbericht, der zum nächsten Ver-
fahrensschritt erstellt wird, behandelt werden. 
Der Anregung ist zu entsprechen. 
 
3. Planung nach Bauplanungsrecht 
Es wird angeregt, die Bäume an der südwestlichen Ecke des Plan-
gebiets zu erhalten. 

 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird im Rahmen 
der Erschließungsplanung nach 
Möglichkeit entsprochen. 
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Der Anregung wird im Rahmen der Erschließungsplanung berück-
sichtigt und nach Möglichkeit entsprochen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die festgesetzte Bauweise Sinn 
mache, wenn die Luftströme nicht abgeriegelt werden und der 
First der Häuser eine Ost-/West-Ausrichtung habe. 
Die offene Bauweise mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern 
wurde entsprechend der angrenzenden Bebauung sowie der der-
zeitigen Nachfragesituation der Stadt Karben festgesetzt. 
Bei den Reihenhäusern und der Bebauung zum Landschaftsraum 
hin, wird die Firstrichtung Ost/West festgesetzt. 
Die Bedenken sind zurückzuweisen. 
 
Es wird angeregt, zu prüfen, ob Blockheizkraftwerke genutzt wer-
den können und ob die Festschreibung von Niedrigenergiehäu-
sern möglich ist. 
Die Nutzung von BHKW wird im Rahmen der Erschließungspla-
nung geprüft. 
Der Bau von Niedrigenergiehäusern kann im Bebauungsplan 
nicht festgesetzt werden, § 9 BauGB enthält dazu keine Rechts-
grundlage. 
 
Es sollte hinterfragt werden, ob die Multifunktionsfläche für Ju-
gendliche in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wohnbebauung 
Störpotenzial birgt. 
Die im Rahmen der Dorferneuerung geplante Multifunktionsfläche 
grenzt zunächst an die Grünfläche (Spielplatz, RRB) an. Dazwi-
schen liegt zudem noch eine Böschung, das Baugebiet liegt hö-
her, was eventuelle Lärmimmissionen abschwächt. 
Die Bedenken sind daher zurückzuweisen. 
 
Ein unterirdisches Regenrückhaltebecken wird als kritisch ange-
sehen, zumal noch kein Standort vorliege. 
Die Planung der Wasserentsorgung wird zum nächsten Planungs-
schritt konkretisiert. Erst dann sind weitere Aussagen möglich. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Es wird angeregt, den Erhalt des Ortsrandcharakter prägenden 
Bereichs und des Hochzeitshains als Gesamtensemble zu sehen. 

 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zurückge-
wiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Der Anregung wird bereits ge-
folgt. 
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Der Hochzeitshain wird, bis auf eine geringe Teilfläche, erhalten. 
Nach Vorliegen von Vermessungsdaten stellte sich inzwischen 
heraus, dass die Böschung an der Heldenberger Straße größten-
teils nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt. Dem-
nach wird sie, bis auf die für die Erschließung notwendige Teilflä-
che, erhalten. 
Der Anregung wird demnach bereits sinngemäß gefolgt. 
 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die nach § 3 Rechts-
behelfgesetz anerkannten Verbände über die Abwägungsergeb-
nisse der Verfahren zu benachrichtigen sind. 
Allen angeschriebenen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
wird das Abwägungsergebnis nach der Beteiligung nach § 4 
Abs. 2 mitgeteilt. 
Dem Hinweis wird allgemein entsprochen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird entsprochen. 
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3.10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bestehen keine Bedenken zu der vorgelegten Planung. Das 
Plangebiet sei im RPS/RegFNP 2010 als „Wohnbaufläche, ge-
plant“ dargestellt. 
 
Es wird empfohlen, die Aussagen und Festsetzungen zu der Dich-
tevorgabe mit dem Regierungspräsidium abzustimmen. 
Die Festsetzungen erfolgten nach Empfehlung des Regierungs-
präsidiums.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das RegFNP-Änderungsverfah-
ren zugunsten eines weiteren Sportplatzes südlich des Waldhohl-
weges vrsl. im Frühjahr 2015 eingeleitet wird. Mögliche Wechsel-
wirkungen der Planungen sollten dargestellt werden. 
Dem Hinweis ist zu entsprechen. 
 
Es wird empfohlen, einen detaillierten Nachweis der für das Plan-
gebiet zu erwartenden Verkehrsmengen zu führen. Im Besonderen 
gelte dies für den Radverkehr, da im Süden des Plangebiets eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Empfehlung wird gefolgt. 
 
 
 
Dem Hinweis wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
Der Empfehlung wird entspro-
chen. 
 



Bauleitplanung der Stadt Karben: Bebauungsplan Nr. 205 „Waldhohl“, Gemarkung Groß-Karben S. 30/37 
Abwägung zu den eingegangenen Stellungnahmen im Zuge der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB  

Aufgestellt, 14.08.2015 – Planungsbüro Dipl.-Ing. Ralf Werneke, Friedrichstraße 35, 63450 Hanau, Tel. 06181/934216 

Nr. Stellungnahme Prüfung der Anregung/Hinweise Vorschlag zur Abwägun g 

 

 

 

 

 

überörtliche Radroute verlaufe. Es sei zu gewährleisten, dass u. a. 
der verkehrliche Knotenpunkt im Westen für den Radverkehr aus-
reichend dimensioniert bleibe. 
Die Dimensionierung des Knotenpunkts Heldenberger Straße/Kar-
bener Weg mit dem Radverkehr wird im B-Plan-Verfahren Nr. 215 
„Sportanlage Waldhohl“ sowie bei der Umsetzung der Dorferneue-
rungsmaßnahmen berücksichtigt. 
Die Aspekte werden ebenfalls im Rahmen der Erschließungspla-
nung für den Waldhohlweg berücksichtigt. 
 
Es wird empfohlen, mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zu 
klären, ob es sich bei dem „Hochzeitshain“ um ein gesetzlich ge-
schütztes Biotop handelt. 
Die UNB hat in Ihrer Stellungnahme aufgeführt, dass Aussagen zur 
Beanspruchung einer Streuobstwiese in den B-Plan aufzunehmen 
sind. Der Empfehlung ist daher bereits entsprochen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf den besonderen 
Artenschutz eine Bestandserfassung der relevanten Arten sowie 
eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen sei. 
Beides wird, wie in der Begründung dargelegt, zum nächsten Ver-
fahrensschritt durchgeführt. Dem Hinweis ist zu entsprechen. 
 
Es werden Daten aus der Strategischen Umweltprüfung zur Verfü-
gung gestellt. Die Ergebnisse seien u. U. auf kommunaler Ebene 
weiter zu differenzieren. 
Die Daten sind bei der Umweltprüfung zu berücksichtigen. Dem 
Hinweis ist zu entsprechen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Empfehlung wurde bereits 
entsprochen. 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird entsprochen. 
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3.11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet Stromkabel, Anla-
gen für die Straßenbeleuchtung sowie ein Schaltschrank der Ovag 
GmbH vorhanden sind. 
Es wird um Übernahme der ungefähren Lage der Kabel in den Be-
bauungsplan gebeten. Bei Bedarf könnten Bestandspläne angefor-
dert werden oder eine örtliche Einmessung vorgenommen werden.
Der Anregung wurde gefolgt und die ungefähre Lage der Stromka-
bel wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. Laut dem zur Ver-
fügung gestellten Bestandsplan verläuft es nicht in der Straßenpar-
zelle und muss daher im Zuge der Erschließungsplanung umgelegt 
werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Wasserversorgungsanla-
gen betroffen seien. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Die Stadt Karben wird darum gebeten, bei Erdarbeiten im Bereich 
der Kabel vor Arbeitsbeginn den Netzbezirk Friedberg zu kontak-
tieren. 
Die Bitte ist im Rahmen der Erschließungs-/Ausführungsplanung zu 
berücksichtigen. Diese ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass in den Bereichen, in denen Be-
pflanzungen vorgesehen sind, die vorhandenen bzw. geplanten Ka-
bel durch geeignete Maßnahmen zu schützen sind. 
Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Bebauungsplan enthal-
ten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wurde gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
Die Bitte hat keine Auswirkungen 
auf den Bebauungsplan. 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird bereits entspro-
chen. 
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Es wird davon ausgegangen, dass Änderungen an den Kabeln not-
wendig werden. Die Stadt Karben wird gebeten, sich deswegen mit 
der Ovag GmbH auseinanderzusetzen. 
Die Bitte ist im Rahmen der Erschließungs-/Ausführungsplanung zu 
berücksichtigen. Diese ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
 
Es wird gefordert, dass um die Kabel ein Schutz- und Arbeitsstrei-
fen von je 2,50 m Breite, der nicht überbaut werden darf, ausgewie-
sen wird. Die OVAG brauche ein jederzeitiges Betretungsrecht. 
Die Forderung ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung, sondern 
der späteren Erschließungsplanung. 
 
Für die Versorgung des Gebietes wird der Bau einer Transformato-
renstation als erforderlich angesehen. Es wird um Übernahme des 
vorgeschlagenen Standorts in den B-Plan gebeten (zeichnerische 
und textliche Festsetzung). 
Der zukünftige Standort der neuen Trafostation ist im Zuge der Er-
schließungsplanung zu klären. Im Bebauungsplan ist festgesetzt, 
dass solche Anlagen im gesamten Plangebiet zulässig sind. 
 
Die Stadt Karben wird darum gebeten, das Grundstück für die Tra-
fostation kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
Die Bitte ist nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem externen Ausgleich die 
Lage der Ausgleichsfläche benötigt wird. 
Falls ein externer Ausgleich notwendig ist, ist dies zum nächsten 
Verfahrensschritt in den Entwurfsunterlagen berücksichtigt. Die 
OVAG wird gem. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
 
Es wird darum gebeten, zu informieren, welches Ingenieurbüro mit 
der Erschließungsplanung beauftragt ist. 
Der Bitte ist zum gegebenen Zeitpunkt zu entsprechen. 
 

Die Bitte hat keine Auswirkungen 
auf den Bebauungsplan. 
 
 
 
 
Die Forderung hat keine Auswir-
kungen auf den Bebauungsplan. 
 
 
 
 
Der Standort der neuen Trafosta-
tion wird im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung geklärt. 
 
 
 
 
 
Die Bitte hat keine Auswirkungen 
auf den Bebauungsplan. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Der Bitte wird im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung entsprochen. 
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3.12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Es bestehen keine Einwendungen mit rechtlicher Verbindlich-
keit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2. 
Es wird empfohlen, an der östlichen Grenze des Plangebiets 
einen Grasweg einzuplanen. 
Der betroffene Acker wird schon jetzt nur von dem weiter östli-
chen Feldweg aus bewirtschaftet. Der im Kataster eingezeich-
nete Feldweg zwischen den Gebieten Am Kalkofen und Überm 
Kalkofen ist überpflanzt. 
Der Empfehlung ist daher nicht zu entsprechen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Planung nicht im Verfah-
rensgebiet eines derzeit laufenden Flurbereinigungs- oder 
städtischen Bodenordnungsverfahren liege. Es seien keine 
neuen derartigen Verfahren vorgesehen. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
Der Empfehlung wird nicht ent-
sprochen. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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3.13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Anregungen über 
den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB erfolge. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die gesetzlichen Anbau-
beschränkungen für Kreisstraßen an der Heldenberger 
Straße beim Bebauungsplan beachtet werden müssten, so-
lange die geplante Abstufung zur Gemeindestraße noch 
nicht erfolgte. 
Die Abstufung der Heldenberger Straße erfolgt noch 2015, 
sicher vor Satzungsbeschluss des B-Plans. Die gesetzli-
chen Anbaubeschränkungen für Kreisstraßen sind daher 
nicht zu beachten. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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1. 
1) Es wird gefordert, die an Kreisstraßen geltenden Anbau-
beschränkungen des HStrG einzuhalten. Es sei eine Bau-
verbotszone und ein Zufahrtsverbot entlang der Kreisstraße 
festzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Es wird gefordert, dem Wetteraukreis für den geplanten 
Anschluss an die K 246 straßenbautechnische Entwurfsun-
terlagen vorzulegen. Auf deren Grundlage müsse eine Ver-
waltungsvereinbarung geschlossen werden. 
Alle erschließungsbedingten Kosten seien von der Stadt 
Karben zu tragen. 
Für die Anbindung sei ein Schleppkurvennachweis für das 
größte hier verkehrende Fahrzeug zu Grunde zu legen und 
dem Wetteraukreis vorzulegen. 
 
3) Die freizuhaltenden Sichtfelder seien im B-Plan einzutra-
gen und deren dauerhafte Freistellung sicherzustellen. 
 
 
4) Es wird darauf hingewiesen, dass durch geplante Maß-
nahmen innerhalb des Plangebiets keine Straßenentwäs-
serungsanlagen der klassifizierten Straße verändert bzw. 

 
 
 
 
Den Forderungen wird nicht ent-
sprochen. 
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beeinträchtigt werden dürften. Dem Straßengelände dürften 
keine Wässer aus dem Plangebiet zugeleitet werden. 
 
 
 
 
 
5) Es wird darauf hingewiesen, dass die Bepflanzung ent-
lang der Kreisstraße dem Straßenbaulastträger vorbehalten 
sei. Bei der Anpflanzung von Bäumen sei ein Mindestab-
stand vom Fahrbahnrand einzuhalten. 
 
 
 
6) Es wird angeregt, Festsetzungen zu Werbeanlagen zu 
treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Bei der Festsetzung zur Solarenergie werden Bedenken 
hinsichtlich der Blendwirkung auf die klassifizierten Straßen 
geäußert. Es müssten entsprechende Festsetzungen im B-
Plan getroffen werden, um eine Blendwirkung auszuschlie-
ßen. 
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8) Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausweisung des 
Plangebiets in Kenntnis der im Bau befindlichen Nordum-
gehung Groß-Karben der Kreisstraße ausgehenden Emis-
sionen erfolge. Hessen Mobil sowie der Wetteraukreis über-
nehme keinerlei Forderungen hinsichtlich Lärm-, Abgas- 
und Erschütterungsschutz. 
 
Zu Punkt 1) - 8): 
Die Abstufung der Heldenberger Straße erfolgt noch 2015, 
sicher vor Satzungsbeschluss des B-Plans. Nach erfolgter 
Abstufung ist die Stadt Karben für alle straßen- und ver-
kehrsrechtlichen Aspekte zuständig. 
Den Forderungen ist daher nicht zu entsprechen. 
 
 
2. 
Es wird auf die beabsichtigten Planungen, die den B-Plan 
betreffen könnten, hingewiesen. 
Der Hinweis ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 


